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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §7 Abs1;

1. EStG 1988 § 7 heute

2. EStG 1988 § 7 gültig ab 25.07.2020 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 96/2020

3. EStG 1988 § 7 gültig von 30.07.1988 bis 24.07.2020

Rechtssatz

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer kann nicht mathematisch genau ermittelt werden; es ist eine Schätzung

vorzunehmen, bei der sowohl Umstände zu berücksichtigen sind, die durch die Art des Wirtschaftsgutes bedingt sind,

als auch solche, die sich aus der besonderen Nutzungs-(Verwendungs-)form im Betrieb ergeben. Maßgebend ist somit

die objektive betriebsindividuelle Nutzungsdauer; das ist jene Zeitspanne, innerhalb derer das Wirtschaftsgut einen

wirtschaftlichen Nutzen abwerfen und im Betrieb nutzbringend einsetzbar sein wird (vgl. Quantschnigg/Schuch,

Einkommensteuer-Handbuch, § 7 Tz. 38, und das hg. Erkenntnis vom 28. Mai 2002, 98/14/0169). Die Schätzung obliegt

grundsätzlich dem SteuerpDichtigen, der in der Regel über einen besseren Einblick als die Abgabenbehörde darüber

verfügt, wie lange sich das von ihm angeschaEte oder hergestellte Wirtschaftsgut nach seinen Verhältnissen nutzen

lässt (vgl. das hg. Erkenntnis vom 27. Jänner 1994, 92/15/0127). Die Behörde darf davon abweichen, wenn sich die

Schätzung als unzutreEend erweist. Eine Berichtigung ist vorzunehmen, wenn die Abweichung erheblich ist, d.h. die

Schätzung der Nutzungsdauer durch den SteuerpDichtigen außerhalb jener Bandbreite liegt, die jeder Schätzung

immanent ist (vgl. Doralt, EStG13, § 7 Tz. 49 und 54, sowie die dort angeführte Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes).Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer kann nicht mathematisch genau ermittelt werden;

es ist eine Schätzung vorzunehmen, bei der sowohl Umstände zu berücksichtigen sind, die durch die Art des

Wirtschaftsgutes bedingt sind, als auch solche, die sich aus der besonderen Nutzungs-(Verwendungs-)form im Betrieb

ergeben. Maßgebend ist somit die objektive betriebsindividuelle Nutzungsdauer; das ist jene Zeitspanne, innerhalb

derer das Wirtschaftsgut einen wirtschaftlichen Nutzen abwerfen und im Betrieb nutzbringend einsetzbar sein wird

vergleiche Quantschnigg/Schuch, Einkommensteuer-Handbuch, Paragraph 7, Tz. 38, und das hg. Erkenntnis vom 28.

Mai 2002, 98/14/0169). Die Schätzung obliegt grundsätzlich dem SteuerpDichtigen, der in der Regel über einen

besseren Einblick als die Abgabenbehörde darüber verfügt, wie lange sich das von ihm angeschaEte oder hergestellte

Wirtschaftsgut nach seinen Verhältnissen nutzen lässt vergleiche das hg. Erkenntnis vom 27. Jänner 1994, 92/15/0127).

Die Behörde darf davon abweichen, wenn sich die Schätzung als unzutreEend erweist. Eine Berichtigung ist

vorzunehmen, wenn die Abweichung erheblich ist, d.h. die Schätzung der Nutzungsdauer durch den SteuerpDichtigen

außerhalb jener Bandbreite liegt, die jeder Schätzung immanent ist vergleiche Doralt, EStG13, Paragraph 7, Tz. 49 und

54, sowie die dort angeführte Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes).
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